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TOP 72:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über das Programm Kreatives Europa (2021 bis 2027) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1295/2013 

COM(2018) 366 final; Ratsdok. 9170/18

Drucksache: 233/18 und zu 233/18

Mit dem Verordnungsvorschlag sollen dem Programm „Kreatives Europa“ nach 

2020 bessere Möglichkeiten zur grenzüberschreitenden Produktion und Verbreitung 

künstlerischer Werke geboten werden, um gegenüber dem internationalen Markt 

konkurrenzfähig zu bleiben. Es soll den am Programm Teilnehmenden ermöglicht 

werden, grenzüberschreitende Initiativen für den Austausch, das gemeinsame 

Schaffen, die Koproduktion und die Verbreitung europäischer Werte zu entwickeln 

und sie einem breiten und vielfältigen Publikum zugänglich zu machen. 

Mit dem Programm soll dem Kultur- und dem audiovisuellen Sektor Europas eine 

Plattform zur Koordinierung und Unterstützung geboten werden. Aufgrund grenz-

überschreitender Herausforderungen und der zunehmenden Digitalisierung sind 

wirtschaftliche und rechtliche Änderungen im gesamten kreativen Bereich nötig. 

Dies steht im Einklang mit den Zielen der Union, die eine stärkere Rolle für Kultur 

bei der weiteren sozialen, wirtschaftlichen und internationalen Entwicklung der EU 

fordern. 

Gefördert werden sollen insbesondere Projekte mit einem hohen Verbreitungspo-

tenzial und einem globalen Marktkonzept. Das neue Programm soll auch Maßnah-

men zur Stärkung des europäischen Nachrichtenmediensektors, der Journalisten-

freiheit sowie der Vielfalt und des Pluralismus journalistischer Inhalte enthalten und 

durch Förderung der Medienkompetenz den kritischen Umgang mit Medieninhalten 

unterstützen.
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Weitere Regelungen betreffen die Zusammenarbeit mit Drittländern, Fördermaß-

nahmen in den Aktionsbereichen, die Überwachung der Fortschritte anhand von 

Indikatoren und die Evaluierung des Programms. 

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus der Drucksache 233/1/18 ersichtlich.


